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Friedenskämpferin in Sympathie und Verwandtschaft
der Weltanschauung zugetan sind, es wird auch
manchen, der das Lebensziel der unermüdlich tätigen Frau
nur mit Skepsis betrachtet, doch für ihre Persönlichkeit

gewinnen, und auch dieser wird das Buch mit
dem Gefühl aus der Hand legen, ein reiches Leben
kennen gelernt zu haben.

Der Friedensnobelpreis.

Der diesjährige Friedensnobelpreis ist den Herren
Frederik Bajer (Dänemark) und K. P. Arnoldson
(Schweden) zugedacht worden.

Wir lesen über die beiden Pazifisten in Frieds
Handbuch der Friedensbewegung folgende biographische

Notizen :

Bajer, Fredrik, Politiker. * 21. IV. 1837 zu
Vesteregede (Sielande, Dänemark). — Kopenhagen N„
Korsgade 56. Präsident des internationalen Friedensbureaus

in Bern, Mitglied des internationalen Friedensinstituts

in Monaco, Mitglied des interparlamentarischen
Rates, Präsident der dänischen interparlamentarischen
Gruppe. Von 1856—1864 Offizier, machte den Krieg
von 1864 mit und nahm an den Kämpfen bei Schleswig,

Veile und Horsens teil. Von 1872—1895
Mitglied des dänischen Reichstages. 1st seitdem im
Archiv des dänischen Ministeriums der auswärtigen
Angelegenheiten mit der Anfertigung von'Dossiers über
aktuelle politische Fragen internationaler Natur
beschäftigt. Seit 1887 steht B. mit Fred. Passy in
Verbindung und bemühte er sich um diese Zeit, eine dänische

Friedensgesellschaft ins Leben zu rufen, was
ihm am 28. November 1882 gelang. B. ist der Gründer

des Berner internationalen Friedensbureaus, ein
Werk, das ihm nach mühevoller Arbeit am 13.
November 1891 am Friedenskongress zu Rom gelang.
Er begründete ausserdem die dänische interparlamentarische

Gruppe. Während seiner Tätigkeit im
Parlament hat er vielfach die Friedensidee vor das
Forum v des Reichstages gebracht und wiederholt
Anträge gestellt, wonach die Regierung zum Äbschluss
von Schiedsgerichtsverträgen aufgefordert wurde.
B. nahm an den Friedenskongressen der Ligue
internationale de la paix et de la liberté 1884 zu Bern, 1886
zu Genf, 1888 zu Neuchätel teil, seit 1889 an allen
Weltfriedenskongressen mit Ausnahme der Kongresse,
von Glasgow, Rouen und Boston und an allen
interparlamentarischen Konferenzen, mit Ausnahme der zu
Paris (1900) und St. Louis. Er nahm an den
skandinavischen National-Friedenskongressen zu Gothenburg

(1886), Kopenhagen (1890), Stockholm (1895),
Skien (1901), Kopenhagen (1904), sowie an der
Friedensvereinigung von Seljord in Norwegen im Jahre
1891 teil. Er war Mitglied der offiziellen Abordnung
des Folkething bei der skandinavischen Parlamentsentrevue

in "Paris (November 1904).
B. ist Verfasser einer grossen Anzahl die Friedensidee

betreffender Abhandlungen in dänischer,
schwedischer, französischer und deutscher Sprache, über
die ein Verzeichnis leider nichl zu erhalten war. In
zahlreichen Zeitschriften, Revuen und Zeitungen
finden sich Artikel von seiner Feder. Er ist Herausgeber

einer mindestens zweimal monatlich erscheinenden

Zeitungskorrespondenz.

Arnoldson, Klas Pontus, Schriftsteller. * 27. X.
1844 zu Gothenburg. — Heisingborg. 1882—1887
Mitglied des schwedischen Reichstages, wo er 1883 die
Fragen der Neutralität Schwedens und Norwegens und
der gesicherten Unabhängigkeit der kleineren Staaten

in Anregung brachte, dadurch eine ständige
Volksbewegung zugunsten dieser Forderungen ins Leben
rufend; gründete 1883 den schwedischen Friedensund

Schiedsgerichtsverein, dessen Leiter er wurde.
Seil 1888 brachte er in Schweden und Norwegen eine
Petitionsbewegung zugunsten von Schiedsgerichtsabschlüssen

in Gang und unterhielt sie dauernd. In
den von ihm herausgegebenen periodischen Schriften
„Der Wahrheitssucher", 1877—1881, und „Das Buch
des Volkes", 1882^-1884, sowie in den von ihm
redigierten Zeitungen, ,,Nordisches Tagblatt", 1870—1871,
„Stockholmer Morgenblatt", 1877—1878, die „Zeit",
1883- 1885, ,,Stockholm", 1885, „Der Friedensfreund",
1885—1888, „Das norclschwedischc Tagblatt", 1892
bis 1894, sowie in zahlreichen anderen Zeitungen und
Zeitschriften, wie auch als Redner und Vorleser, vertrat

er die Friedensidee. Ausser zahlreichen
historischen, politischen, religiösen und sozialen Schriften,
in denen er die Friedensidee vertrat, verfasste er (in
schwedischer Sprache) :

Der Norden als Freistaat. 1872. — Nach dem Sturm.
1879. — Der Apostel des Unilarismus. 1882. — Die
Neutralitätsfrage. 1883. — Die Friedensarbeit und ihre
Gegner. 1883. (2. Aufl.) — Ein Apostel. 1890. —
1st Weltfriede möglich? 1890. — Gesetz, nicht Krieg.
1890. — Iiain, der Held des Tages. 1891. (4. Aufl.)
- Maritime Neutralisation. 1891. (2. Aufl.) — Pax

mundi (in englischer Sprache). 1892. — Friede mit
Norwegen, die Union mag fragen oder bersten. 1895.
— Pax mundi (deutsche Ausgabe). 1895. — Die Einheit

des Nordens. 1899. — Die Hoffnung der
Jahrhunderte. 1901. — In Schützenzeit. 1902. — Marie
Magdalena. I. II. 1903.

Das Schiedsgericht zwischen Deutschland und

Frankreich betr. den Casablanca-Zwischenfall.

Der Schiedsgerichtsvertrag betr. den Casablanca-
Zwischenfall ist von den Bevollmächtigten der
beteiligten Staaten unterzeichnet worden. Der aus neun
Artikeln bestehende Vertrag hat nach der „Nordd.
A1 lg. Ztg." im wesentlichen folgenden Inhalt: Das
Schiedsgericht wird mit der Entscheidung der in Frage
kommenden Tat- und Rechtsfragen betraut. Das
Schiedsgericht setzt sich zusammen aus fünf
Schiedsrichtern, die unter den Mitgliedern des ständigen
Schiedshofes im Haag gewählt werden. Jede Regierung

wählt zwei Schiedsrichter, von denen nur einer
ihr Staatsangehöriger sein darf. Die so ernannten
vier Schiedsrichter wählen einen Obmann. Am 1.

Februar 1909 wird jede Partei 18 Exemplare ihres Schriftsalzes

mit beglaubigter Abschrift aller Aktenstücke
und Urkunden, auf die sie sich in der Sache berufen
will, dem Bureau des ständigen Schiedshofes
übermitteln; das Bureau wird unverzüglich für deren
Weitergabe an die Schiedsrichter und an die Parteien
sorgen. Am 1. April 1909 werden die Parteien ihre
Gegenschriftsätze mit den dazu gehörigen Belegstücken
und Schlussanträgen hinterlegen. Das Schiedsgericht
wird am 1. Mai 1909 im Haag zusammentreten. Die
Parteien und die Mitglieder des Gerichts können sich
der deutschen oder der französischen Sprache
bedienen. Die Entscheidungen des Gerichts werden in
beiden Sprachen abgefasst. Jede Partei wird durch
einen besonderen Agenten vertreten, der zwischen ihr
und dem Gericht als Mittelsperson dient. Soweit nicht
aus dem vorliegenden Schiedsvertrag sich etwas
anderes ergibt, kommen auf dieses Schiedsverfahren die
Bestimmungen des Abkommens zur friedlichen Erle-
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digung internationaler Streitfälle vom 18. Oktober 11)07

zur Anwendung. Nachdem das Schiedsgericht die ihm
unterbreiteten Tat- und Rechtsfragen entschieden hat,
wird es dementsprechend über das weitere Ge-
schick der am 25. September d. J. verhafteten
Personen, insoweit Streit darüber besteht, Bestimmungen
treffen.

o

Der Vorort an die Vorstände.

Der Zentralvorstand bittet diejenigen Sektionen,
welche ihren Jahresbeitrag pro 1908 noch nicht an
die Zentralkasse abgeliefert haben, dies bis zum 31.
Dezember zu tun. Die Sendung ist zu adressieren an
den derzeitigen Zentralkassier, Herrn Guinand, Sohn,
Archtiket, Longeraie, Lausanne. — Die
Delegiertenversammlung des Schweizerischen Friedensvereins
wird wahrscheinlich Sonntag den 14. März 1909 in
Neuenburg stattfinden.

——o

Schweizerischer Friedensverein.

Luzern. Kürzlich sprach hier Hr. Schriftsteller
Leopold JEatscher vor zahlreich erschienener Zuhörerschaft

über die jüngst erschienenen „Memoiren" von
Bertha von Suttner. Zufolge seiner vieljährigen nahen
geistigen (und persönlichen Beziehungen zur
hervorragenden „Friedensfürstin" verstand es deren
Biograph, ebenderselbe Sprechende, zur Lektüre des
Werkes pnzuregen und den vorgetragenen Leseproben

durch Einflechten persönlicher Reminiszenzen ein
ganz eigenartiges Relief zu verleihen. Sicher ist es
eine überaus günstige Prognose für den Bucherfolg
dieser so flüssig und freimütig geschriebenen
Selbstbiographie, ,dass Hr. Katscher das Interesse der
Zuhörer während zwei vollen Stunden wachzuhalten
vermochte.

Verschiedenes.

Victor Hugo als Advokat. Victor Hugo war
bekanntlich ein erklärter Gegner der Todesstrafe, und

die Anschauungen des Vaters gingen auch auf den
Sohn Charles Hugo über. Im Jahre 1851 wurde der
Sohn vor Gericht gestellt, weil er in einer Zeitung
anlässlich der Ausführung eines Todesurteils eine
empörte Schilderung über den Vorgang geschrieben
hatte und dabei die Grausamkeit der Gesellschaft und
des Gesetzes einer leidenschaftlichen Kritik unterzog.
Zusammen mit dein Herausgeber der Zeitung musste
Charles Hugo als Angeklagter vor den Geschworenen
erscheinen, und nun mischte sich der berühmte Vater
ein und verlangte, die Verteidigung des Sohnes
übernehmen zu dürfen. Wie im „Evénement", das diese
Episode erzählt, berichtet wird, gab es einen
Riesenandrang zu diesem Prozess, und alles verlangte den
temperamentvollen Dichter als Advokaten zu hören,
der so oft und so leidenschaftlich gegen das Todesurteil

' in die Schranken getreten war. Die Neugierigen

erlebten auch in der Tat keine Enttäuschung.
Mit jenem wuchtigen Pathos, das dem Haupt der
Romantiker eigen war, begann er eine prachtvolle Rede,
die schliesslich in den Worten gipfelte: „Ich, der ich
heute zu Ihnen spreche, ich kämpfe seit 25 Jahren
für die Unverletzlichkeit des Menschenlebens. Also
ich habe das gleiche Verbrechen begangen wie mein
Sohn, ich habe es vor ihm begangen und unter
erschwerenderen Umständen : mit Vorbedacht, mit
Hartnäckigkeit und im Rückfall. Laut rufe ich es Ihnen
zu : dieses Ueberbleibsel einer barbarischen Strafe,
dieses alte und barbarische Gesetz des Messers, dieses

Gesetz vom Blut um Blut, mein ganzes Leben
lang habe ich es mit aller Kraft bekämpft." Victor
Hugo hatte seinen Triumph, die Menge und die
Geschworenen waren hingerissen bei dem erhabenen
Pathos des Poeten, und als er den Gerichtssaal ver-
liess, bereitete man ihm eine Ovation. Der Sohn aber
hatte von dem kühnen Auftreten seines Vaters mehr
Schaden als Nutzen, denn die Antwort des Gerichts
auf Victor Hugos Verteidigungsrede für seinen Sohn
stand am nächsten Tage in allen Blättern zu lesen:
„Heute, am 11. Juni 1851, Charles Hugo, von seinem
Vater verteidigt, zu sechs Monaten Gefängnis
verurteilt."

Frauen und Mädchen weisen jede andere Seife zurück
und verlangen im Laden nur Grolichs Heublumenseife.
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